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A grarsektor enger wird. Die Agrar- und W irtschafts
in tegration erzwingt damit auch eine stärkere V er
schmelzung der nationalstaatlichen Haushalte.

MARKT- UND PREISPOLITIK 
S IN D  NOCH KEINE GEMEINSAME AGRARPOLITIK

Der gemeinsame Agrarmarkt wird im großen und 
ganzen M itte 1968 eine Realität sein. Artikel 39 des 
EW G-Vertrages geht aber in seinen Zielsetzungen 
über die H erstellung gemeinsamer Binnenmärkte für 
A grarprodukte hinaus — er postuliert die Erhöhung 
der Pro-Kopf-Einkommen der in der Landwirtsdiaft 
Tätigen! Hier ist nun die Frage zu stellen, ob diese 
Zielsetzung mit der Markt- und Preispolitik allein 
zu erreichen ist. In ihrer Konzeption einer gem ein
samen A grarpolitik hatte daher die EWG-Kommission 
(über die Handels- und Markt-ZPreispolitik h inaus
gehend) im Jahre 1960 die Struktur- und Sozialpolitik 
als gleich wichtige Bereiche aufgenommen. In den

ersten Jahren mußten notwendigerweise die Markt- 
und Preispolitik der Landwirtschaft im Vordergrund 
stehen. Die mit diesen Entscheidungen verbundenen 
Auswirkungen auf die W ettbewerbsfähigkeit der Be
triebe und auch das Einkommen der landwirtsdiaftlichen 
Erwerbstätigen erfordern jedoch einen Fortschritt in 
den Bereichen der Struktur- und Sozialpolitik. Ein 
erster Schritt ist mit der Vorlage der „Gemeinschafts
programme" gemacht; sie bestimmen Ansatzpunkte 
und Räume einer Verbesserung der A grarstruktur in 
der EWG. Gemeinsame Richtlinien für die Bei
hilfenpolitik in der Landwirtschaft sollen verabschie
det werden. A lle Bemühungen laufen letztlich darauf 
hinaus, gemeinsame Vorstellungen über eine land
wirtschaftliche Einkommenspolitik zu entwickeln, in 
deren Rahmen sich die Handels-, Markt-, Struktur- 
und Sozialpolitik gleichwertig einordnen ließen. Von 
der Markt- und Preispolitik bis zu einer so formu
lierten gemeinsamen Agrarpolitik dürfte es aber noch 
ein weiter W eg sein!

EWG-Steuerharmonisierung ohne direkte Steuern?
W olfgan g  ¡Reisener, Hamburg

I'i ü r die Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen 
M arktes genügt es nicht, lediglich die traditionel

len Handelsschranken zu beseitigen. Ebenso nötig ist 
die Beseitigung der zwar weniger sichtbaren, aber 
ebenso wirksamen Hemmnisse in Form steuerlicher 
Regelungen. In A rtikel 99 des EW G-Vertrages ist 
den M itgliedstaaten deshalb die Aufgabe gestellt 
worden, M öglidikeiten einer Harmonisierung der in
direkten  Steuern zu prüfen. Nach eingehenden U nter
suchungen und Vorarbeiten der EWG-Kommission 
hatte  der M inisterrat Richtlinien zur Angleichung der 
Umsatzbesteuerung durdi Einführung eines gem ein
samen Mehrwertsteuersyistems in allen M itglied
staaten  erlassen. Ein Beschluß des Rates vom Februar 
1967 bestimmt, daß die EWG-Staaten ihre derzeitigen 
Umsatzsteuersysteme spätestens zum 1. 1. 1970 durch 
ein gemeinsames Mehrwertsteuersystem ersetzen. Mit 
der am 26. 4. 1967 vom Bundestag beschlossenen Ein
führung der M ehrwertsteuer in der Bundesrepublik 
scheint ein nicht unwesentlidier Sdiritt auf dem W ege 
zu einer umfassenden Steuerharmonisierung in der 
EWG getan zu sein. Aber selbst wenn eine term in
gerechte Angleichung der Umsatzsteuern im Gemein
samen M arkt erzielt wird und es gelingen sollte, auch 
die speziellen Verbrauchsteuern in das Harmonisie
rungswerk einzubeziehen, bleibt immer noch die Frage 
nach der Behandlung der direkten Steuern offen.

NOTW ENDIGKEIT EINER HARM ON ISIERUNG

Die im EWG-Vertrag gestellte Harmonisierungsauf
gabe bezieht sich lediglich auf die indirekten Steuern. 
Die Vernachlässigung der direkten Steuern kann

jedoch nicht bedeuten, daß Besteuerungsunterschiede 
auf diesem Gebiet für die Integration unproblematisch 
sind. Es läßt sich noch nicht abschätzen, wieweit 
Änderungen der indirekten Steuern sich auf die 
direkten Steuersystem e auswirken. Verschiebungen 
des Anteils der indirekten Steuern an den gesamten 
Steuererträgen der einzelnen Staaten im Zuge der 
Harmonisierung lassen es jedodi möglich erscheinen, 
daß über eine dann notwendige Umgestaltung der 
direkten Steuern Besteuerungsunterschiede in diesem 
Bereidi verschärft bzw. neu geschaffen werden.
In der maßgeblichen Literatur herrscht heute Überein
stimmung darüber, daß von den direkten Steuern 
der Unternehmersphäre reine Gewinnsteuern, vor 
allem die Körperschaftsteuer, mit dem Preis über
wälzt werden. Dabei ist der Wunsch des Gesetz
gebers vollkommen irrelevant. Für die Frage, ob eine 
Steuer audi tatsächlich überwälzt wird, ist allein die 
jeweilige M arktsituation entscheidend.
Sieht man die Möglichkeit einer zumindest partiellen 
Überwälzung als gegeben an, so können auch von den 
direkten Steuern ernstzunehm ende W ettbew erbsver
zerrungen ausgehen. Selbst im Falle einer Nichtüber
wälzung können Unterschiede in den direkten Steuer
systemen über eine M inderung der Rentabilität den 
W ettbewerb zwischen den Unternehmern in der EWG 
verzerren.
Gegen die Vorstellung, daß die Steuern als „künst
liche" Kosten mit der wirtschaftlichen Produktion 
„an sid i“ nichts zu tun haben, läßt sich einv/enden, 
daß der Staat durch Verwendung der Steuererträge 
seinerseits Leistungen erbringt, die m ittelbar in die 
Güterproduktion eingehen. Berücksichtigt man die
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Ein Mann wie er 
ist Brisk-frisiert

Ausgabeeffekte, so wären die durch die N ettobe
lastung verursachten „künstlichen" Produktionskosten 
theoretisch gleich der Differenz zwischen den Steuer
leistungen der W irtschaftsbereiche an den Staat und 
den auf diese Bereiche entfallenden allgemeinen Ge
genleistungen der öffentlichen Haushalte. Da es 
aber — abgesehen von Subventionen —- nicht möglidi 
ist, die allgemeinen Leistungen des Staates exakt 
den Produktionszweigen oder gar den Gütern zu
zurechnen, läßt sich auch nicht feststellen, wieweit 
steuerlich bedingte Rentabilitätsm inderungen durdi 
öffentliche Leistungen kompensiert werden. Im inter
nationalen Steuerbelastungsvergleich ist man praktisch 
gezwungen, von den generellen öffentlidien Leistun
gen zu abstrahieren und lediglich die Bruttobelastung 
zu erfassen.

W ird unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen 
Erwägungen die Notwendigkeit einer Angleichung 
auch der direkten Steuern anerkannt, so w äre zu
nächst zu prüfen, ob es gemäß der Konzeption des 
EW G-Vertrages genügt, die Harmonisierung der di
rekten Steuern der Dynamik des Gemeinsamen M ark
tes zu überlassen.

AU TO NO M E STEUERANGLEICHUNG

Die Erfahrung, daß sich Anpassungsvorgänge unter 
dem faktischen Druck der Konkurrenz oft rascher 
vollziehen als durch die formelle Auferlegung einer

Vertrags Verpflichtung, mag die Ansicht rechtfertigen, 
daß die harmonisierungsfördernde Tendenz der Be
steuerung nadi dem Ursprungslandprinzip eine von 
der Gemeinschaft vereinbarte Angleichung der direk
ten  Steuern erübrige. W enn unterschiedliche steuer
liche Bestimmungen ernstzunehmende W ettbew erbs
verzerrungen verursadien, so werden die betroffenen 
W irtschaftszweige ihre Forderungen darauf riditen, 
daß die sie diskriminierenden Bestimmungen geändert 
und denen der EW G-Partner angepaßt werden. In 
diesen Rück- und Nebenwirkungen des U rsprungs
landprinzips kann zweifellos eine wichtige Triebkraft 
für die Harmonisierung der direkten Steuern gesehen 
werden.

Die mit dem vom Ursprungslandprinzip ausgehenden 
„heilsamen Zwang" verbundene Kanalisierung des 
Interessentendrucks birgt nun aber die Gefahr, daß 
durchweg neue Befreiungen und Sonderregelungen 
geschaffen werden, die sich in ihren W irkungen mehr 
oder weniger aufheben. Eine soldie Entwicklung würde 
letztlich auf einen massiven Steuerprotektionism us 
hinauslaufen. Die Gemeinschaft wird die Beseitigung 
der Unterschiede im Bereich der direkten Steuern also 
nicht ohne weiteres den W irkungen von W ettbewerb 
und Lobby überlassen können.

ABG RENZUNG  EINER 

GEMEINSCHAFTLICHEN HARM ON ISIERU NG

Die Frage nach der Ausdehnung der Harmonisierungs
bestrebungen auf den Sektor der direkten Steuern 
wird im wesentlichen danach zu entsdieiden sein, 
wieweit Unterschiede in der Effektivbelastung unter 
den Gesichtspunkten des W ettbewerbs und der 
optimalen A rbeitsteilung als „neutral" angesehen 
w erden können.

Es dürfte nicht zu bestreiten sein, daß auch auf dem 
Gebiet der Einkommens- und Gewinnbesteuerung 
erhebliche Differenzen in der Effektivbelastung (durch 
untersdiiedliche Abschreibungsvorschriften usw.) der 
Herstellung eines binnenm arktähnlidien W irtschafts
raumes in der EWG abträglich sein können. A nderer
seits ist aber einschränkend zu bemerken, daß selbst 
größere Belastungsunterschiede keine W ettbew erbs
verzerrungen bzw. dadurch ausgelöste internationale 
W anderungen zur Folge zu haben brauchen '). Dies 
ist dann der Fall, wenn nichtfiskalische Erwägungen für 
die Bestimmung des Standortes von Unternehmen, des 
Domizils von Rentiers, des Tätigkeits- und W ohnortes 
von A rbeitern und Angestellten usw. überwiegen. 
Besonders im Falle großer Kapitalgesellschaften wird 
man aber annehmen können, daß Belastungsunter
schiede einen starken Einfluß auf die W ahl des Landes 
haben, in dem eine neue Gesellschaft oder eine Zweig
niederlassung gegründet wird, bzw. in dem die von 
einer Tochtergesellschaft erzielten Gewinne als Re
serven gehalten werden. Die Annahme eines solchen 
Einflusses wird sich dadurch rechtfertigen lassen, daß

1) V g l. E W G -K om m ission ; B e rid it d e s  S teu e r-  u n d  F in a n z 
au ssch u sse s , 1962, S. 59.
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große Unternehmen gegenüber kleineren, und m itt
leren  Unternehm en beweglidier sind, ihre Entschei
dungen ohne Rücksicht auf nicht-rationale Momente 
treffen und w eiterhin nicht einer Einkommen-, sondern 
einer Körperschaftsteuer unterliegen, für die relativ  
größere Abwälzungsmöglidikeiten bestehen^). Darüber 
hinaus ist auch der grenzübersdireitende Kapitalstrom 
zu beachten. H ier können selbst relativ geringe U nter
schiede in der einkommen- und körperschaftsteuer
lichen Behandlung reiner Kapitaleinkünfte dazu füh
ren, daß das Kapital sich dahin orientiert, wo es dem 
geringsten Druck direkter Steuern ausgesetzt ist.

N un sagen die Tarife der Einkommen- und Gewinn
steuer über die Effektivbelastung, die für die Harmoni
sierung entscheidend ist, wenig aus. Es sind vielm ehr 
die zahlreichen Sonderregelungen und die Zusatzbe
lastungen, wie Vermögensteuer und Gewerbesteuer, 
zu beachten.

W as N iveau und Progressionsverlauf der Einkom
m ensteuertarife anbetrifft, so ist allerdings anzu
nehmen, daß diese in enger Beziehung zur W irtschafts
kraft und -Struktur stehen sowie zu der diese w ider
spiegelnden Höhe und Verteilung des Volkseinkom
mens ®). Schon aus diesem Grunde ersdieint es für 
die nächste Zeit als wenig wahrscheinlidi, daß sidi 
die Harmonisierungbestrebungen bis auf die Tarife 
ausdehnen lassen. Da überdies die Budgetbedürfnisse

2) V g l. E W G -K om m ission  a. a. C . ,  S. 64.
3) V g l. eb e n d a , S. 60.

der M itgliedstaaten unterschiedlich sind, müßte die 
Gestaltung der Tarifsätze zunächst den einzelnen 
Ländern Vorbehalten bleiben, während die Harmoni
sierung sidi lediglich darauf beschränkt, allzu unter
schiedliche Grundsätze im Besteuerungssystem zu 
nivellieren.

Die fraglichen Sonderregelungen finden sidi in Form 
von Tarifdifferenzierungen oder mehr oder minder 
verborgen in den Bestimmungen über Absdireibungs- 
und Bewertungsgrundsätze sowie in den Vorschriften 
über die Einkommensermittlung bzw. - V e r a n l a g u n g .  

W enn irgendwo, so ersdieint auf diesem Gebiet eine 
weitgehende Harmonisierung zur Vermeidung von 
W ettbewerbsverzerrungen geboten. Den Unternehmen 
müßte in allen Teilen der Gemeinschaft die Gewißheit 
gegeben sein, daß W ettbew erber in anderen M itglied
staaten die gleidien steuerlidien Startbedingungen 
haben und zum Beispiel nicht höhere Absdireibungen 
auf ihre Investitionen durchführen können.

Ein solches Vorgehen setzt jedoch u. a. eine V er
ständigung über die zu befolgende Investitionsförde
rungs- bzw. W adistum spolitik voraus. Ist eine V er
einbarung über das Maß der Steuerlastdifferenzierun
gen nicht zu erreichen, so könnte  zumindest die 
Anwendung von einheitlichen M ethoden angestrebt 
werden, um eine größere „Steuertransparenz" zu ge
währleisten und somit hinsichtlich der Belastung von 
Gesellschaftsgewinnen und Dividenden den Absdiluß 
von Doppelbesteuerungsabkommen zu erleichtern.

Sozialhaushalt bleibt reformbedürftig
Horstj_Regling, Hamburg

T  jn te r  den Anlässen, die zur Bildung der großen 
U  Koalition und damit zum Scheitern der Regierung 
Erhard beitrugen, gab die sich anbahnende Unord
nung in den öffentlidien Finanzen den entscheidenden 
Anstoß. Entsprechend diesem Erbe konzentrierte sich 
das Interesse der neuen Regierung zunächst w eitge
hend auf die Maßnahmen zum Ausgleich des Bundes
haushaltes 1967. Die je tzt vorliegenden Ergebnisse 
der m ittelfristigen Finanzplanung nötigen jedoch zu 
der Einsicht, daß das bisher für den Ausgleich 1967 
Erreichte bestenfalls als Augenblickserfolg angespro
chen w erden kann. Angesichts der auf der Grundlage 
der bestehenden gesetzlidien Bestimmungen für die 
nächsten Jah re  sich öffnenden Schere zwisdien Ein
nahm eerwartungen und Ausgabeverpflichtungen des 
Bundes w erden einschneidende Maßnahmen nunmehr 
unumgänglich.

UM STR inEN E  AUSGABEKURZUNGEN

In dieser Situation ist dem Gesetzgeber unter dem 
A spekt politisdier W eitsicht dringend angeraten w or
den, die Gunst der Stunde zu nutzen und eine Stei
gerung der wachstumswirksamen Ausgaben zu Lasten

der reinen Konsumausgaben voranzutreiben. So wies 
zum Beispiel kürzlich der Präsident des Deutschen 
Industrie- und Handelstages, Schneider, darauf hin, 
daß die Haushaltsm isere in ihrem Kern nicht eine 
Folge des konjunkturellen Abschwunges, sondern viel
mehr struktureller A rt sei. Ihre Ursache wird darin 
gesehen, daß in den letzten Jahren  von allen Par
teien Gesetze besdilossen wurden, deren finanzielle 
Auswirkungen auf m ittlere und längere Sicht nicht 
bedacht wurden, deren Folgen daher nicht in Über
einstimmung mit dem möglichen Einnahmezuwachs 
standen und deren Schwergewicht immer mehr auf 
konsumtive Zwecke verlagert wurde. Zwei Dinge 
sind es vor allem, die eine Lösung dieses seit langem 
anstehenden Problems nunmehr geraten erscheinen 
lassen: Einmal ist die Opferbereitschaft der Bevölke
rung im Interesse stabiler Finanzverhältnisse in der 
BRD noch niemals so groß gewesen wie heute. Zum 
anderen kann sich der Gesetzgeber infolge der Gro
ßen Koalition auf eine so breite M ehrheit stützen, 
daß audi unpopuläre Entscheidungen politisch durdi- 
setzbar erscheinen.
Eile ist insbesondere deshalb geboten, weil schon im 
nächsten Jah r der Blicfc auf die Bundestagswahlen 1969
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